
in einer eheähnlichen Gemeinschaft der Partner seine Partnerin 
mit vorhandenen Einnahmen und Vermögen unterstützen.

Wie auch in anderen Fällen setzt die Sozialhilfe nur ergänzend 
ein. Die Sozialhilfe setzt ein, sobald das Sozialamt von der Notla
ge eines Menschen erfährt, dem Sozialhilfe dann zusteht. Ob
wohl es natürlich immer besser ist, einen Antrag zu stellen, so ist 
ein förmlicher Antrag nicht notwendig. Es empfiehlt sich aber.

Die Erfahrungen in der Bundesrepublik Deutschland zeigen: 
Sozialhilfe erhalten ganz normale Mitbürger, die unverschuldet 
in eine schwierige Lage geraten, so wie es jedem passieren kann, 
z. B. Arbeitslosen, Schwerkranken, einer Mutter, die ihren Mann 
durch Unfall verloren hat. Sozialhilfe zu beantragen und zu er
halten ist keine Schande, sondern ist ein gutes, durch dieses Ge
setz verbrieftes Recht. Sie setzt dann ein, wenn es keine andere 
Möglichkeit der Hilfe gibt.

Ich ermutige alle Bürger der DDR, die zu dem betroffenen Perso
nenkreis gehören, ihren Anspruch geltend zu machen. Es be
steht überhaupt kein Anlaß, auf diese Leistungen zu verzichten.

(Zwischenruf des Stellvertreters der Präsidentin Frau Dr. Nie
derkirchner: Hier ist eine Anfrage. Wären Sie einverstanden?)

Ich würde eigentlich die Seite, die ich noch habe, gern fertigma
chen. Ich habe noch eine Seite. Es wäre mir lieber.

Die Vorbereitungen für den Start am 2. Juli laufen. Gestern ha
be ich in einem Brief an die Regierungsbevollmächtigten der Be
zirke mitgeteilt, daß Sozialämter eingerichtet oder Übergangslö
sungen gefunden werden müssen, damit die Träger der Sozial
hilfe - kreisfreie Städte, Stadtbezirke und Kreise sowie ihnen zu
gehörige Gemeinden - in der Lage sind, zu helfen. Sie sollen da
bei mit nichtstaatlichen Organisationen und Verbänden, z. B. 
Wohlfahrtsverband, sowie den Kirchen und ihren sozialen Ein
richtungen, wie Innere Mission, Caritas, eng Zusammenarbei
ten.

Die Mitarbeiter werden derzeit geschult, so daß in jedem Büro ab 
2. Juli ein sachkundiger Mitarbeiter zur Verfügung stehen wird. 
Darüber hinaus werden wir unbürokratisch handeln. Auf kur
zem Wege kann sich ein Mitarbeiter direkt mit einem sachkundi
gen Fachmann im Bezirk und dieser wiederum mit Mitarbeitern 
im Ministerium für Familie und Frauen in Verbindung setzen. 
Durch diese Serviceleistung wollen wir sicherstellen, daß auch 
in Zweifelsfällen niemand unnötig lange warten muß. Die Mitar
beiter sind dabei angewiesen, in Zweifelsfällen zugunsten des 
Antragstellers zu entscheiden.

Wir gehen davon aus, daß für ca. 300 000 Bürgerinnen und Bür
ger ab 2. Juli Hilfe zum Lebensunterhalt - überwiegend als er
gänzende Leistungen - gewährt werden muß. Für das Jahr 1990 
stellen wir dafür im Haushalt 500 Mio D-Mark zur Verfügung. 
Für 1991 rechnen wir mit annähernd 1 Mrd. D-Mark.

Wenn das Gesetz von der Volkskammer verabschiedet wird, 
startet das Ministerium für Familie und Frauen eine Informa
tionskampagne, damit niemand, dem es zusteht, auf Sozialhilfe 
verzichtet. Ich ermutige alle: Machen Sie ab 2. Juli 1990 von Ih
rem Recht Gebrauch! Niemand sollte die Hilfen, die ihm zuste
hen, verschenken. - Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner

Danke, Frau Minister. Gestatten Sie Anfragen?

(Frau Dr. Schmidt: Bitte.)

Frau Dr. Bittner (PDS):

Sie hatten erwähnt, daß die Sozialhilfe wirksam wird, wenn die 
entsprechenden Organe Kenntnis von der Notlage erhalten. 
Darf ich das so auffassen: Wenn ich z. B. als Arzt Kenntnis gebe,

daß ohne weitere Bürokratie diesen Familien geholfen wird, oh
ne daß diese Familie noch einmal einen extra förmlichen Antrag 
stellen muß? Ist das so?

Frau Dr. Schmidt, Minister für Familie und Frauen :

Das ist im Prinzip so. Sie könnten an das Sozialamt herantre
ten und informieren. Wie der Weg dann abgewickelt wird, ich ha
be ja gesagt; die Familie müßte dann das von sich aus noch ein
mal bestätigen mit einem formlosen Antrag.

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Eine weitere Frage. Bitte.

Frau Bednarsky (PDS):

Frau Minister, der Abschnitt 6, Paragraph 36, Verfahrensbe
stimmungen, ist meiner Meinung nach eine Diskriminierung 
des Hilfesuchenden.

Ich möchte Sie fragen, teilen Sie da meine Meinung oder ha
ben Sie irgendwelche Vorschläge, daß man z. B. die Formulie
rung ändern könnte wie erhebliche Tatbestände oder Beweis
mittel?

Frau Dr. Schmidt, Minister für Familie und Frauen:

Es geht Ihnen jetzt hier um Offenlegung des vorhandenen 
Vermögens. Ich muß Ihnen sagen, daß es nicht anders geht, als 
daß hier Sozialhilfe gewährt wird, wenn sie wirklich notwendig 
ist. Und Sozialhilfe ist wirklich für die Bürger gedacht, die das 
nicht aus eigenen Mitteln können. Ich meine, es soll hier dem 
vorgebeugt werden, daß jemand sich wohl helfen könnte, Ver
mögen hätte, Geld hätte und trotzdem Sozialhilfe beantragt und 
damit ja den Staat und damit Sie alle schädigt.

Inwieweit man das dann auch wirklich menschlich richtig 
handhabt, hängt wieder von den Mitarbeitern ab. Aber ich meine 
schon, daß die Hilfe wirklich denen zukommen soll, die sie brau
chen, und nicht jemandem, der sich vielleicht auf eine Art ein 
bißchen besseres Einkommen verschaffen will.

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Nieder kirchner:

Eine weitere Zwischenfrage.

Frau Birthler (Bündnis 90/Grüne):

Ich würde gern etwas hören über die Konzeption für die Aus
bildung von Sozialarbeitern. Es gehört ja zu den Lasten der DDR, 
daß es wirklich viel zu wenig und schon gar keine gut ausgebilde
ten Sozialarbeiter gibt. Von denen werden wir sehr viele brau
chen in der Zukunft. Gleichzeitig könnte man ja damit auch Aus
bildungsplätze schaffen. Vielleicht können Sie dazu noch einige 
Erklärungen abgeben.

FrauDr. Schmidt, Minister für Familie und Frauen:

Ich akzeptiere, daß es Sozialarbeiter geben muß. Da stimme 
ich mit Ihnen überein. Aber ich muß Ihnen leider sagen, daß ich 
nicht beantworten kann, wie das mit der Ausbildung der Sozial
arbeiter aussieht. Ich werde mich aber kundig machen.

Frau Dr. Hildebrandt, Minister für Arbeit und Soziales:

Die ersten Programme laufen bereits. In Zusammenarbeit mit 
dem Westberliner Arbeitsamt sind Konzeptionen erarbeitet wor
den.
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